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Anordnung 
über den Postscheckdienst.
— Postscheckordnung —

Vom 3. April 1959

Auf Grund des § 68 des Gesetzes vom 3. April 1959 
über das Post- und Fernmeldewesen (GBl. I S. 365) wird 
im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen 
zentralen Organe der staatlichen Verwaltung folgen
des angeordnet:

§ 1
Teilnahme am Postscheckdienst

(1) Wer am Postscheckdienst teilnehmen will, muß 
dies selbst, durch seinen gesetzlichen Vertreter oder 
eine Person, der Postscheckvollmacht (§ 2) erteilt ist, 
bei einem Postscheckamt oder einem anderen Postamt 
auf einem von der Deutschen Post zu beziehenden 
Formblatt beantragen. Beantragt eine Vereinigung die 
Eröffnung eines Kontos, muß der Antragsteller seine 
Vertretungsbefugnis durch Vorlage einer Satzung, eines 
Vertrages oder anders nachweisen und erklären, wer 
nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Haftung ver
pflichtet ist. Minderjährige oder entmündigte Antrag
steller müssen die Einwilligung ihres gesetzlichen Ver
treters nachweisen.

(2) Das Rechtsverhältnis wird mit der Eröffnung des 
beantragten Kontos durch das Postscheckamt begrün
det. Der Teilnehmer erhält hierüber eine schriftliche 
Mitteilung.

§ 2
Postscheckvollmacht

(1) Wer einen anderen bevollmächtigen will, für ihn 
ein Postscheckkonto zu eröffnen oder zu führen, hat 
eine Vollmacht bei dem kontoführenden Postscheck
amt niederzulegen (Postscheckvollmacht).

(2) Für Postscheckvollmachten sind die vom Post
scheckamt zu beziehenden Formblätter zu verwenden.

§ 3
Änderungen in den rechtlichen Verhältnissen des 

Teilnehmers
(1) Änderungen in den rechtlichen Verhältnissen des 

Teilnehmers, die für die Bezeichnung des Kontos oder 
für Verfügungen über das Konto von Bedeutung sind, 
müssen dem Postscheckamt unverzüglich mitgeteilt und 
nachgewiesen werden.

(2) Stirbt der Teilnehmer, kann das Konto auf An
trag der Erben bis zu 6 Monaten vom Tode des 
Teilnehmers an weitergeführt werden. Ein Antrag ist 
nicht erforderlich, wenn die Voraussetzungen für die 
Weiterführung des Kontos gemäß § 9 Absätze 3 und 4 
gegeben sind.

§ 4
Ende der Teilnahme

(1) Die Teilnahme am Postscheckdienst endet
1. durch Kündigung; sie muß dem kontoführenden 

Postscheckamt durch einen der gemäß § 1 Abs. 1 
Berechtigten schriftlich erklärt werden und ist an 
keine Frist gebunden;

2. durch Ausschluß, wenn der Teilnehmer die Ein
richtungen des Postscheckdienstes mißbraucht.

(2) Das Konto kann aufgehoben werden, wenn seit 
mehr als 2 Jahren weder eine Gut- noch eine Last
schrift erfolgt ist.

(3) Das Restguthaben wird an den Teilnehmer ge
zahlt. Ist dies nicht möglich wird der Betrag hinter
legt.

§ 5
Bezeichnung des Kontos

(1) Die Kontobezeichnung soll kurz sein, muß aber 
den Teilnehmer so genau bezeichnen, daß Verwechs
lungen ausgeschlossen sind.

(2) Juristische Personen sowie Vereinigungen, die 
nidit juristische Personen sind, müssen ihr Konto so 
bezeichnen, wie sie im Rechtsverkehr auftreten.

(3) Andere Teilnehmer müssen das Konto unter 
ihrem Namen und mindestens einem ausgeschriebenen 
Vornamen führen.

(4) Der Bezeichnung des Kontos können kurze Zu
sätze, die Berufsangabe oder die Geschäftsbezeichnung 
hinzugefügt werden.

§ 6
Arten der Konten

Es werden folgende Arten von Konten geführt:
1. Freie Konten für Teilnehmer, die nicht konto

führungspflichtig entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen sind,

2. gebundene Konten für kontoführungspflichtige 
Teilnehmer, die ihr Pflichtkonto bei einem Kredit
institut führen, und

3. Pflichtkonten für kontoführungspflichtige Angehö
rige freier Berufe, die kein Pflichtkonto bvei einem 
Kreditinstitut führen.

§ 7
Behandlung der Konten

(1) Den Konten werden gutgeschrieben:
X. die mit Zahlkarte gemäß § 24 der Postordnung 

vom 3, April 1959 (GBl. I S. 376) eingezahlten Be
träge,

2. die von einem anderen Postscheckkonto überwiese
nen (§ 12) oder abgebuchten (§ 17) Beträge,

3. vom Empfänger eingesandte Postschecks mit dem 
Vermerk „Nur zur Verrechnung“ (§ 13 Abs. 9),

4. auf Antrag oder auf Grund gesetzlicher Bestim- 
^ mungen die Beträge der für den Teilnehmer bei

seinem Zustell- oder Abholposlamt eingehenden 
Post- und Zahlungsanweisungen (§§ 23, 26 der Post
ordnung),

5. die an das Postscheckamt unter Beifügen einer 
ausgefüllten Zahlkarte eingesandten Bankschecks; 
diese Schecks müssen entweder reine Inhaber
schecks sein oder neben der Angabe des Zahlungs
empfängers den Vermerk „oder Überbringer“ tra
gen. Außerdem muß der Vermerk „Nur zur Ver
rechnung“ angebracht sein.

(2) Schecks und durch Schedes eingezahlte Beträge 
werden nur unter dem Vorbehalt gutgesdirieben, daß 
der Gegenwert eingeht. Dieser Vorbehalt entfällt für 
Scheeles, die für Nachnahmebeträge (§ 38 der Postord
nung) in Zahlung genommen worden sind.

(3) Der Teilnehmer darf über sein Guthaben abzüg
lich der Gebühren verfügen
1. durch Überweisung auf ein anderes Postscheck

konto (§ 12) und
2. durch Scheck (§ 13).

Über das Guthaben gebundener Konten (§ 6) darf 
nur bargeldlos verfügt werden. Bei Pflichtkonten (§ 6) 
sind Barentnahmen nur im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen zulässig.


